
Der Kantonale Krisenstab Basel-Landschaft hat Ihr Gesuch zur Durchführung 

rubrizierter Veranstaltung geprüft und kann dieses gemäss Ihrem Antrag vom 

06.03.2020 insofern bewilligen, als Sie nachfolgende Auflagen einhalten: 

Die Besucherinnen und Besucher werden durch den Veranstalter besonders auf 

die nachfolgenden Regeln hingewiesen: 

  

•         besonders gefährdeten Personen (Personen ab 65 Jahren und Personen, 

die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, 

Herz- Kreislauf-Erkrankungen, Chronische Atemwegserkrankungen, 

Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs) soll 

empfohlen werden, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen.  

•         an der Veranstaltung soll eine aktive Information der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer über allgemeine Schutzmassnahmen wie Händehygiene, 
Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene erfolgen (z.B. gut 

sichtbares Aufhängen der offiziellen BAG-Flyer).  

•         Personen, die krank sind oder sich krank fühlen, sollen aufgefordert 

werden, die Veranstaltung nicht zu besuchen bzw. zu verlassen.  

  

Zudem gilt gemäss BAG zwingend: 

•         Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand 

schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten. 

•         Gründlich Hände waschen 

•         Hände schütteln vermeiden 

•         In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen 

•         Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben 

  

Diese Regelung gilt auf Grund der aktuell gültigen Vorgaben des Bundes. Jegliche 

neuen Vorgaben des Bundesamt für Gesundheit ist unabhängig des vorliegenden 

Entscheides Rechnung zu tragen.  

  

Freundliche Grüsse  
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